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Die Eckwerte des Regierungsentwurfs des Bundeshaushaltes für ein 
Kalenderjahr und der Finanzplan für die kommenden vier Jahre wer-
den von der Bundesregierung stets ein Jahr im Voraus gemäß §50 
Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) beschlossen. Aufgrund 
der Verbindlichkeit und der Maßgeblichkeit der darin beschlossenen 
Informationen für das weitere regierungsinterne Aufstellungsverfahren 
gemäß §50 Abs. 7 HGrG wird im vorliegenden Beitrag die Annahme 
getroffen, dass die Fähigkeit zur frühzeitigen Abschätzung eben die-
ser Finanzpläne im Erkenntnisinteresse für die Finanzplanung eines 
jeden Ressorts liegt. Diesbezüglich wird im Folgenden ein stochasti-
scher Ansatz zu eben dieser Abschätzung am Beispiel des Ressorts im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) un-
ter der Berücksichtigung risikoanalytischer Überlegungen vorgestellt.
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tiert sieht, im Rahmen der ressortspezifi-
schen Finanzplanung den tatsächlichen 
jeweiligen Wert im Finanzplan mit einer 
spezifischen Wahrscheinlichkeit zu über-
schreiten. Benzel und Mager führen das 
spezifische Erkenntnisinteresse für die 
Finanzplanung im Geschäftsbereich des 
BMVg zu eben dieser Problematik in Ihrer 
Betrachtung des Kontextes der Haushalts-
mittelbewilligung und des Haushaltsmit-
telabflusses implizit an.2 Für die betref-
fende Finanzbedarfsanalyse im Planungs-
prozess der Bundeswehr betont Rühle 
den grundlegenden Charakter eben dieser 
finanzbedarfsplanerischen Analyse zur 
Vorbereitung des Dialogs zwischen dem 
BMVg und dem Bundesministerium der 
Finanzen zum Entwurf des Eckwertebe-
schlusses.3 Im Wesentlichen soll die Kern-
frage beantwortet werden, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit im Rahmen der res-
sortindividuellen Finanzplanung eine ex-
ante definierte Finanzlinie, welche mit Be-
zug zum Finanzplan prognostiziert wird, 
eingehalten werden kann. Aus risikoana-
lytischer Sicht soll zusätzlich der Anwen-
dungsfall umgesetzt werden, inwiefern 
anlassbezogene Ereignisse mit einer un-
mittelbaren Auswirkung auf einen künf-
tigen Finanzplan in einem stochastischen 
Modell berücksichtigt werden können.
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Komplexität der haushälterischen Ermitt-
lung der Werte, welche im Finanzplan für 
einen relevanten Einzelplan festgeschrie-
ben werden, wird im vorliegenden Beitrag 
eine stochastische Methode vorgestellt, 
mit deren Anwendung eine simulationsba-
sierte Möglichkeit zur Intervallschätzung 
eines zukünftigen Finanzplans möglich ist. 
Dies ist grundsätzlich unter der Berück-
sichtigung des Attributes des generellen 
Verkürzungsmerkmals von Modellen zu 
betrachten.1 Es wird angenommen, dass 
die Fähigkeit zur frühzeitigen Abschät-
zungen des zukünftigen Finanzplans für 
ein Ressort, welches in eben diesem Fi-
nanzplan abgebildet wird, ein hinreichen-
des Erkenntnisinteresse für die jeweilige 
Planung zukünftiger haushaltswirksamer 
Maßnahmen ist. Dies ist insofern trivial, 
als sich jeder Einzelplaneigner grundsätz-
lich mit der Kernproblematik konfron-

Der Finanzplan als Prognose-
kontext

Der Einzelplan für das Bundesministeri-
um der Verteidigung (BMVg) ist einer der 
32 Einzelpläne und stellt für eben diesen 
Geschäftsbereich die relevanten Einnah-
men- und Ausgabenvolumina gemäß §10 
Abs. 2 S. 1 HGrG gegenüber. Trotz der 

1   Vgl. Stachowiak (1973), S. 132.

2   Vgl. Benzel/Mager (2016), S. 20 f.

3   Vgl. Rühle (2014), S. 41.

Ansatz zur stochastischen Schätzung und zur risikoanalytischen 
Betrachtung am Beispiel des Verteidigungsressorts
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Deskriptive Statistik historischer 
Finanzpläne

Als Ausgangspunkt für einen Ansatz zur 
Grobabschätzung des 52. Finanzplans 
und damit für die Eckwerte des Regie-
rungsentwurfs des Bundeshaushaltes für 
2019 und dem Finanzplan bis 2022 wer-
den im Folgenden zunächst historische 
Daten deskriptiv aufbereitet und für die 
Ableitung möglicher Erkenntnisse für die 
stochastische Modellbildung betrach-
tet. Inhaltlich folgt dies dem Ansatz nach 
Schnell, der aus der Analyse der histo-
rischen Entwicklung von verteidigungs-
ressortspezifischen Finanzplänen rationa-
le Rückschlüsse und Annahmen für die 
Prognose eines zukünftigen Finanzplans 
in diesem methodischen Vorgehen getrof-

fen hat.4 Die empirische Grundlage für die 
Schätzung des 52. Finanzplans mit einer 
differenzierten Betrachtung des Ressorts 
im Geschäftsbereich des BMVg sind die 
relevante Finanzpläne (vgl. Tab. 1). Die 
numerischen Werte stammen aus den je-
weiligen Eckwertebeschlüssen der Bun-
desregierung zum Regierungsentwurf der 
Bundeshaushalte für die Jahre 2014 (47. 
Finanzplan) bis 2018 (51. Finanzplan) 
und wurden gemäß §50 Abs. 1 HGrG 
jeweils im entsprechenden Vorjahr vorge-
legt.5 

Eine statistische Aufbereitung der zu-
grunde gelegten Daten für die vorgesehe-
ne Analyse zeigt, dass seit dem 48. Finanz-
plan für 2015 die Planungen innerhalb 
einer Zahlenreihe bis in das vierte Jahr je-

weils in Zukunft steigende Werte geplant 
werden. Dieser nominale Trend nimmt 
dabei über die Finanzpläne zu. Während 
im 48. Finanzplan zwischen den Planun-
gen für die Jahre 2015 zu 2018 insgesamt 
eine planerische Erhöhung um 1,85 Pro-
zent zu berechnen ist, sind es im 51. Fi-
nanzplan im Vergleich von 2018 zu 2021 
bereits etwa 10,15 Prozent (vgl. Tab. 2). 
Die Relation zwischen dem jeweiligen Ini-
tialplanwert in Tabelle 2 ist hierbei jedoch 
differenziert zu betrachten, da an die-
ser Stelle ein rechnerischer Vergleich mit 
dem Planwert des jeweils vorangegange-
nen Finanzplans vorgenommen wird. Bei 
den prozentualen Änderungen in Tabelle 
2 handelt es sich um nominale jährliche 
Änderungen im jeweiligen Zeitraum. Bei 
der Annahme einer durchschnittlichen In-
flationsrate von 1,5 Prozent, auf die auch 
Schnell zurückgreift, ergibt sich für den 
51. Finanzplan im Vergleich zur durch-
schnittlichen nominalen Erhöhung von 
3,4 Prozent pro Jahr eine reale Erhöhung 
von durchschnittlich 1,9 Prozent.6 Auch 
der initiale Planwert eines Finanzplans für 
das unmittelbare Folgejahr ist stets nume-
risch größer als die Planung für dasselbe 
Kalenderjahr aus dem vorangegangen Fi-
nanzplan (vgl. Abb. 1).

Aus der deskriptiven Analyse werden 
im Folgenden zur Vorbereitung der weite-
ren Betrachtung qualitative Grundannah-
men für die weitere Schätzmodellbildung 
für den 52. Finanzplan als Erweiterung 
des Ansatzes nach Schnell getroffen.7 Es 
wird darauf abgezielt, ein Schätzintervall 
zu beschreiben, welches einen pessimisti-
schen, einen wahrscheinlichsten als auch 
einen optimistischen Finanzplan erklärt:
  Der initiale Planwert für 2019 im zu 

prognostizierenden 52. Finanzplan ist 
numerisch mindestens größer als es 
der Planwert für dasselbe Jahr im 51. 
Finanzplan war. Für die Planwerte für 
2020 und 2021 gilt dies entsprechend.

4   Vgl. Schnell (2017), S.1 ff.

5   Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2013), 
Bun des ministerium der Finanzen (2014), Bun-
des ministerium der Finanzen (2015), Bun-
desministerium der Finanzen (2016), Bundes-
ministerium der Finanzen (2017)

6 Vgl. Schnell (2017), S.1 ff.

7   Vgl. ebenda, S. 2.

Tab. 1: Finanzpläne für den Einzelplan des BMVg (in Mrd. €)

Jahr 47. ( j=2014) 48. ( j=2015) 49. ( j=2016) 50. ( j=2017) 51. ( j=2018)
j 32,8 32,3 34,4 36,6 38,4

j+1 32,2 32,4 34,9 36,9 39,6
j+2 32,1 32,7 35 37,9 40,9
j+3 32,1 32,9 35,2 39,2 42,3

Jahr 47. ( j=2014) 48. ( j=2015) 49. ( j=2016) 50. ( j=2017) 51. ( j=2018)

j /
+ 0,1

(0,3%)
+ 2,0

(6,1%)
+ 1,7

(4,9%)
+ 1,4

(3,8%)

j+1
- 0,6

(- 1,8%)
+ 0,1

(0,3%)
+ 0,5

(1,4%)
+ 0,3

(0,8%)
+ 1,2

(3,1%)

j+2
- 0,1

(0,3%)
+ 0,3

(0,9%)
+ 0,1

(0,2%)
+ 1,0

(2,7%)
+ 1,3

(3,3%)

j+3
+ 0,0
(0%)

+ 0,2
(0,6%)

+ 0,2
(0,5%)

+ 1,3
(3,4%)

+ 1,4
(3,4%)

Tab. 2: Veränderung der jährlichen Finanzplanung im Einzelplan des BMVg (in Mrd. €) 
bezogen auf das Vorjahr innerhalb eines Finanzplans (für das initiale Jahr im Verhältnis 
zum Planwert für eben dieses Jahr des vorherigen Finanzplans)

Abb. 1: Finanzpläne im Geschaftsbereich BMVg
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  Für den 52. Finanzplan wird ein posi-
tiver Zuwachs der Planwerte von 2019 
bis 2022 angenommen.

  Für die pessimistische Entwicklung 
wird bei einer gleichbleibenden durch-
schnittlichen Inflationsrate von 1,5 
Prozent dieser Wert als Mindeststeige-
rung zwischen den Jahren innerhalb 
des zu prognostizierenden 52. Finanz-
plans angenommen.

  Für die wahrscheinlichste Entwicklung 
wird bei einer gleichbleibenden durch-
schnittlichen Inflationsrate von 1,5 
Prozent die relative jährliche Planwert-
steigerung von nominal 3,4 Prozent 
fortgeschrieben. 

Darüber hinaus wird erwartet, dass auch 
ein vereinfachendes und auf qualitativen 
Annahmen beruhendes Schätzmodell der 
Unsicherheit mit fortschreitendem Jahres-
wert Rechnung trägt und das kalkulato-
rische Prognoseintervall zunimmt. Bei der 
Umsetzung der qualitativ abgeleiteten und 
trivialen Annahmen folgt entsprechend 
das Ergebnis (vgl. Tab. 3). 

Als initialer Planwert ist hierbei die 
numerische Größe für das Kalenderjahr 
2019 zu betrachten, welcher im Sinne der 
getroffenen Annahmen mindestens größer 

ist als der Planwert für das Jahr 2019 aus 
dem 51. Finanzplan. Von diesem Wert aus 
wird für die Spalte des pessimistischen 
Verlaufs eine mindestens inflationsaus-
gleichende und damit nominale jährliche 
Änderung von 1,5 Prozent angesetzt. Die 
reale jährliche Änderung wäre in diesem 
Falle inflationsbereinigt bei null Prozent 
zwischen den Jahren. Ist der resultierende 
Wert in diesem Fall jedoch niedriger als 
der Planwert für das Jahr aus dem 51. Fi-
nanzplan, so greift die zusätzlich getroffe-
ne Annahme, dass auch dieser Wert nicht 
unterschritten und eben nicht identisch 
geplant wird. Neben dieser pessimisti-
schen Finanzplanprognose ist die Fort-
schreibung des durchschnittlichen jährli-
chen nominalen Anstiegs von 3,4 Prozent 
des 51. Finanzplans annehmbar. Dies ent-
spricht für den initialen Planwert rechne-
risch dem in den Annahmen getroffenen 
Mindestwert von ca. 39,7 Mrd. Euro. 
Während mit diesen beiden Vorgehenswei-
sen in den ersten Planjahren die jeweiligen 
Differenzen zwischen den Schätzungen 
nur minimal sind, nehmen sie mit zuneh-
mendem Zeithorizont des zu planenden 
Jahres zu. Ergänzend zu den vorliegenden 
Zeitreihen lässt sich nach Schnell (2017) 
eine optimistischere Annahme von einer 
jährlichen Steigerung von vier Prozent 

zwischen den Jahren innerhalb des zu 
prognostizierenden 52. Finanzplans auf-
grund des Anstrebens des NATO-Ziels 
von Verteidigungsausgaben auf bis zu 
zwei Prozent vom BIP annehmen, was 
potentielle Verteidigungsausgaben von 
bis zu 46,5 Mrd. Euro in 2022 kalkulie-
ren lässt. Die hinreichende Seriosität ei-

ner angenommenen Wachstumsrate, wel-
che überproportional zum BIP-Wachstum 
selbst ist, sowie einer Etatquote von zwei 
Prozent vom BIP (derzeit 1,35 %) müssen 
jedoch bei einer weiteren Berücksichti-
gung dieser Werte für darauf aufbauende 
Planungen notwendigerweise diskutiert 
werden.8 Das Intervall des 52. Finanz-
plans auf Grundlage der erörterten Vorge-
hensweisen ist entsprechend deskriptiv zu 
betrachten (vgl. Abb. 2).

Stochastische Modellbildung und 
Schätzung

Als methodisch weiterführender Ansatz 
zur Schätzung des zukünftigen 52. Finanz-
plans ist die in betriebswirtschaftlichen 
Kontexten insbesondere im Risikoma-
nagement Anwendung findende Risiko-
aggregationsmethode der Monte-Carlo-
Simulation zu betrachten. Bei dieser Me-
thodik werden die Eingangsparameter als 
stochastische Variablen modelliert, welche 
abhängig von der Anwendung qualitati-
ver Schätzmethoden oder der statistischen 
Analyse von historischen Daten einer fest-
gelegten Wahrscheinlichkeitsverteilung 
folgen.9 Die zulässige Anwendung von 
qualitativen Expertenschätzungen, die in 
der Praxis regelmäßig bedingt durch das 
Fehlen empirischer Daten und zur Bestim-
mung der relevanten Verteilungsfunktion 
als Input für die stochastische Simulation 
notwendig sind, wird so auch von Gleiß-
ner/Wolfrum betont.10 Den relevanten 
Eingangsparametern liegt hierbei eine 
hinreichende Ungenauigkeit zu Grunde, 
welche durch die Anzahl an möglichen 
Ausprägungen einer Wahrscheinlichkeits-
verteilung notwendigerweise Rechnung 
getragen wird.11 Im Rahmen der Simula-

8   Vgl. ebenda, S. 4.

9 Vgl. Romeike (2018), S. 175 ff.

10 Vgl. Gleißner/Wolfrum (2015), S. 219.

11 Vgl. Rommelfanger (2008), S. 41. 
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Tab. 3: Finanzpläne (in Mrd. €) mit Prognose des 52. Finanzplan für den Einzelplan des BMVg

Jahr 48. ( j=2015) 49. ( j=2016) 50. ( j=2017) 51. ( j=2018)
52.

( j=2019)
pess +3,4%

j 32,3 34,4 36,6 38,4 39,7 39,7
j+1 32,4 34,9 36,9 39,6 41,0 41,0
j+2 32,7 35 37,9 40,9 42,4 42,5
j+3 32,9 35,2 39,2 42,3 43,0 43,9

Abb. 2: Prognosen für den 52. Finanzplan

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2018-3-131 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 09.05.2026, 01:35:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0947-9856-2018-3-131


134 VM 3/2018

tion selbst wird dann ein stochastischer 
Prozess hinreichend oft wiederholt, um 
eine aggregierte Gesamtverteilungsfunk-
tion generieren zu können.12 Die inter-
disziplinäre praktische Bedeutung dieser 
Methodik ist bereits vielfach in der rele-
vanten wissenschaftlichen Literatur unter-
sucht. So wird in betriebswirtschaftlichen 
Kontexten die Anwendung der Monte-
Carlo-Simulation im Zuge der risikoag-
gregierenden Unternehmensplanung im 
Sinne einer „stochastischen Planung“, 
beispielsweise zur Ermittlung des Eigen-
kapitalbedarfs für ein Unternehmen, be-
schreiben.13 Pabb/Szoboszlai erörtern die 

Anwendung dieser stochastischen Ana-
lysemethodik zur Ermittlung relevanter 
Risikokennzahlen für einen Konzern im 
Zuge einer integrierten Risikoquantifizie-
rung.14 Doch auch außerhalb betriebswirt-
schaftlicher Disziplinen hat das Verfahren 
der Monte-Carlo-Simulation aufgrund re-
levanter zutreffender Prämissen jeweiliger 
Kontexte an praktischer Bedeutung in der 
Vergangenheit dazugewonnen. So unter-
suchte beispielsweise Paul die Anwendung 
der Monte-Carlo-Simulation zur Analyse 
ökologischer Vorgänge.15 Für den Kontext 
der Finanzplanprognose werden, entspre-
chend der Aussagen von Gleißner/Wolf-

rum zur Erreichung einer potentiellen Un-
abhängigkeit von empirischen Daten, die 
Planwerte des künftigen 52. Finanzplans 
mittels qualitativer Expertenschätzungen 
ermittelt.16 Dazu wird zunächst gemäß der 
Modelltheorie das Wirkungsmodell mit 
der Ermittlung der stochastischen Para-
meter erstellt und die Wahrscheinlichkeits-
verteilungen für eben diese festgelegt. Im 
Anschluss an die stochastische Simulation 
kann das Simulationsergebnis nach statis-
tischen Kennzahlen und insbesondere im 
Falle betriebswirtschaftlicher Fragestel-
lungen auf die Ableitung von Handlungs-
empfehlungen analysiert werden. In einem 
ersten Schritt wird der relevante Kontext, 
der im Rahmen der Simulation analysiert 
wird, in die notwendigen Parameter zer-
legt, um das Wirkungsmodell hinreichend 
zu erstellen.17 Für die Schätzung des 52. 
Finanzplans ist dies der Finanzplan für die 
Jahre 2019 bis 2021 für den Geschäftsbe-
reich des BMVg. Die für die Simulation 
relevanten Variablen sind die Bestandtei-
le des Verteidigungsetats. Die mit Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen zu paramet-
risierenden Variablen sind die relevanten 
Bereiche:
  I. Betriebsausgaben
  I.1 Personalausgaben
  I.2 Materialerhaltung
  I.3 Sonstige Betriebsausgaben
  II. Betreiberverträge zur Weiterent-

wicklung der Bundeswehr
  III. Rüstungsinvestive Ausgaben
  III.1 Forschung, Entwicklung und Er-

probung
  III.2 Militärische Beschaffung
  IV. Weitere investive Ausgaben
  IV.1 Militärische Anlagen
  IV.2 Sonstige Investitionen
  V. Versorgungsausgaben18

Dem Rational der Monte-Carlo-Simula-
tion folgend wird aus qualitativen Schät-
zungen die jeweilige Variable mit einem 

Tab. 4: Fiktive Schätzungen der Verteidigungsetatbereiche (in Mrd. €) für 2019 bis 2022

12 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Risiko manage-
ment e. V. (2008), S. 39 ff.

13 Vgl. Gleißner/Romeike (2015), S. 30.

14 Vgl. Pabb/Szoboszlai (2008), S. 119.

15  Vgl. Paul (1997), S. 265.

16  Vgl. Gleißner/Wolfrum (2015), S. 219.

17  Vgl. Romeike (2018), S. 177.

18  Vgl. Bundesministerium für Verteidigung (2018).

Bereich
MIN ML MAX

2019 2020 2019 2020 2019 2020
I.1 11,1 11,15 11,5 11,4 11,9 12,1
I.2 2,8 2,9 - - 3,0 3,2
I.3 6,2 6,4 6,9 7,0 7,1 7,3
II 1,8 1,9 - - 1,9 2,15

III.1 0,8 1,0 - - 0,95 1,05
III.2 4,7 4,7 4,9 - 5,0 5,1
IV.1 0,8 0,8 1,1 1,2 1,15 1,3
IV.2 0,2 0,1 0,4 0,45 0,7 0,6

V 5,6 5,7 - - 5,7 5,75
Bereich 2021 2022 2021 2022 2021 2022

I.1 11,2 11,35 - - 12,5 12,4
I.2 2,8 2,8 - - 3,3 3,4
I.3 6,0 5,9 7,3 7,4 7,4 7,8
II 1,8 1,8 - - 2,0 2,3

III.1 0,7 0,8 - - 1,2 1,25
III.2 4,7 4,8 - - 5,0 5,1
IV.1 0,7 0,8 0,9 - 1,3 1,4
IV.2 0,3 0,1 0,5 - 0,9 0,9

V 5,8 5,8 - - 6,0 6,1

Abb. 3: Dichtefunktionen der Prognoseintervalle 52. Finanzplan (in Mrd. €)
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Minimal- (MIN), Maximal- (MAX) so-
wie einem, wenn eben seriös abschätzbar, 
wahrscheinlichsten Wert (ML) für eine 
Auswirkung auf eine Zielgröße paramet-
risiert. Diese auf fachlicher Expertise ba-
sierenden Schätzungen sind im Kern von 
potentiell nicht verfügbaren empirischen 
Daten unabhängig.19 Die daraus resultie-
rende Dreiecksverteilung (oder Uniform-
verteilung, falls kein wahrscheinlichster 
Wert geschätzt wird) ist die parametrische 
Grundlage für die stochastische Simu-
lation. Der fachlichen Unsicherheit der 
Schätzungen kann insbesondere durch 
die Wahl der Intervallgröße Rechnung 
getragen werden. Das Wirkungsmodell 
erzeugt auf Basis der Wahrscheinlichkeits-

verteilung eine zufällige Auswahl an Aus-
prägungen für die Teilbereiche zur Simu-
lation eines 52. Finanzplans für das Jahr 
2019 für das BMVg. Analog wird dies für 
die Jahre 2020 bis 2022 umgesetzt. Auf-
grund des Einstufungsgrades der mög-
lichen Datenquellen zur Ermittlung der 
notwendigen Werte erfolgt im weiteren 
Verlauf des vorliegenden Beitrages die Er-
örterung der stochastischen Schätzung an-
hand exemplarischer fiktiver Werte (vgl. 
Tab. 4). Abhängig von der Aufwandsaf-
finität ist eine weitere Differenzierung, 
bspw. in die Einzelkapitel und Titel des 
Verteidigungsetats, möglich. Allerdings ist 
im Sinne des Zwecks von Modellen ein 
pragmatisches Verhältnis zwischen voll-

ständiger Abbildung der Realität (und 
damit eine übermäßige Komplexität) mit 
einer hinreichenden Vereinfachung sowie 
Reduzierung der notwendigen Parameter 
grundsätzlich zu verfolgen.20 Auf Basis des 
erstellten Wirkungsmodells und der Fest-
legung der relevanten Parameter wird im 
Rahmen der stochastischen Monte-Carlo-
Simulation durch wiederholte zufällige 
Parameterausprägungen auf Grundlage 
der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der 
Variablen in hinreichend hoher Anzahl 
der relevante Kontext des 52. Finanzplans 
für das BMVg erzeugt (vgl. Abb. 3). 

Hierbei wird für jedes der vier Jahre 
im Finanzplan ein Intervall prognosti-
ziert, in dem auf Basis der getroffenen 
Schätzungen der Teilbereiche des Verteidi-
gungsetats der Finanzplan kalkulatorisch 
liegen wird. Aus den getroffenen Schät-
zungen heraus sind hierbei grafisch das 
zunehmende Intervallmittel sowie eine 
steigende Intervallgröße mit fortschreiten-
dem Kalenderjahr deutlich. Dies ist auch 
im Rahmen der statistischen Auswertung 
durch die Betrachtung des Mittelwertes 
und der Spannweite in Form der Stan-
dardabweichung zwischen minimaler 
(Min) und maximaler Realisation (Max) 
im Rahmen der Simulation ersichtlich 
(vgl. Tab. 5).

Mit zunehmendem Kalenderjahr neh-
men auch die Intervallgröße und die Stan-
dardabweichung zu, was der Unsicherheit 
über die zu prognostizierende Zukunft 
hinreichend Rechnung trägt. Damit ist 
modellbasiert die Fragestellung analysier-
bar, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine 
spezifische Finanzplanung innerhalb des 
künftigen Finanzplans liegen wird (vgl. 
Tab. 6). 

So wird beispielsweise auf Grundlage 
der getroffenen Modell- und Schätzan-
nahmen eine Finanzplanung von in Sum-
me bis zu 36,5 Mrd. Euro für das Jahr 
2021 mit einer Wahrscheinlichkeit von 
ca. 77 Prozent nicht über dem Wert des 
52. Finanzplans für dieses Kalenderjahr 
liegen, während dies für eine Finanzpla-

19  Vgl. Wolke (2008), S. 13 f. und S. 52.

20  Vgl. Stachowiak (1973), S. 132.

Statistiken
In Mrd. €

2019 2020 2021 2022

Min 34,66 35,34 34,85 35,20
Max 36,81 37,81 38,77 39,68

Intervallgröße 2,2 2,5 3,9 4,4
90%-Intervall 35,3 / 36,3 36,1 / 37,2 36,0 / 37,9 36,4 / 38,6

Mittelwert 35,82 36,66 36,97 37,57
Standard-

abweichung
0,30 0,35 0,58 0,65

Tab. 5: Statistiken der Prognose des 52. Finanzplans

Abb. 4: Ausgewählte Dichtefunktionen der Prognoseintervalle 52. Finanzplan (in Mrd. €)

Finanzplanwert in 
Mrd. Euro ≤

2019 2020 2021 2022

36,0 29,43% 97,07% 94,63% 99,17%
36,5 0,99% 67,26% 77,43% 94,70%
37,0 0% 16,67% 48,16% 80,15%
37,5 0% 0,78% 18,49% 55,23%
38,0 0% 0% 3,53% 26,63%

Tab. 6: Wahrscheinlichkeit, dass die vorherige Finanzplanung nicht größer als der Wert des 
prognostizierten 52. Finanzplans ist
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nung von bereits bis zu 37 Mrd. Euro 
nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit 
von ca. 48 Prozent zutrifft. Für das Ka-
lenderjahr 2022 ist eine Finanzplanung 
von bis zu 37 Mrd. € jedoch noch mit ca. 
80 Prozent nicht größer als der Wert des 
prognostizierten 52. Finanzplan für dieses 
Jahr, während bis zu 37,5 Mrd. Euro nur 
noch mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 
55 Prozent erwartet werden (vgl. Abb. 4). 
Demzufolge nimmt die Wahrscheinlichkeit 
mit steigendem Finanzplanwert ab und 
für einen spezifischen Finanzplanwert mit 
ansteigendem Kalenderjahr zu. Auf Basis 
des stochastischen Modells ist es nicht nur 
möglich, die Eintrittswahrscheinlichkeit 
zu ermitteln, dass der Wert im 52. Finanz-
plan zu einem Kalenderjahr größer oder 
kleiner ist als ein spezifischer Finanzplan-
wert. Darüber hinaus sind Aussagen mög-
lich, mit welcher Wahrscheinlichkeit der 
Wert für ein Kalenderjahr im 52. Finanz-
plan in einem bestimmten Intervall bzw. 
in einem „finanzplanerischen Korridor“ 
zu erwarten ist. Dazu soll im Folgenden 
das mittlere 90-Prozent-Intervall für das 
Jahr 2019 des stochastisch modellierten 
52. Finanzplan dienen (vgl. Tab. 7). 

Das Intervall von 35,3 Mrd. bis 36,3 
Mrd. Euro liegt trivialerweise mit einer 
Wahrscheinlichkeit von eben 90 Prozent 
im Prognoseintervall für das Kalender-
jahr 2019 im geschätzten 52. Finanzplan. 
Dieses Intervall befindet sich jedoch nur 
noch mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 
18 Prozent im geschätzten Intervall von 
2020, mit ca. 13 Prozent im simulierten 
Intervall von 2021 und mit gerade ein-
mal noch ca. drei Prozent im möglichen 
Intervall von 2022. Ursache hierfür ist 
die auf Basis der stochastischen Simulati-
on und der getroffenen Annahmen sowie 
Schätzungen sich verschiebende Schätzin-
tervallverteilungsfunktion (vgl. Abb. 5). 
Dieser Anwendungsfall, das Intervall, wel-
ches mit 90 Prozent im Prognoseintervall 
des Jahres 2019 liegt, auf die Folgejahre 
abzubilden, veranschaulicht die analyti-
schen Möglichkeiten des stochastischen 
Modells.

Erweiterung des Modells um eine 
risikoanalytische Komponente

Im Zuge der Monte-Carlo-Simulation 
werden für alle Verteidigungsetatberei-
che in den geschätzten Grenzen in hinrei-

chender Anzahl potentielle Finanzpläne 
simuliert. Für die Implementierung einer 
risikoanalytischen bzw. unsicherheitsbe-
tonenden Komponente ist es im Simula-
tionsmodell möglich, bereits identifizierte 
und bewertete Risiken bzw. Unsicherhei-
ten, welche einen negativen sowie positi-
ven Einfluss auf die Höhe des Finanzplans 
haben können, auf den jeweiligen Bereich 
in der Monte-Carlo-Simulation wirken 
zu lassen. Dies folgt dem grundlegenden 
Ansatz der Risikodefinition, als dass es 
sich bei Risiken um potentielle Ereignisse 
mit einer negativen oder auch positiven 
Auswirkung auf eine Zielgröße handelt.21 
Dies können beispielsweise potentielle po-
litische Ereignisse und ökonomische Ent-
wicklungen sein, die aus Sicht des Model-

lierers und aus aktueller Sicht bewertbar 
erscheinen und zu berücksichtigen sind. 
Aber auch bewusst veranlasste Maßnah-
men und deren Wirkung auf die Prognose 
können somit analysiert werden. Daher 
wird im Folgenden von allgemeinen „Er-
eignissen“ gesprochen, deren Auswirkung 
entsprechend geschätzt wird. In Tabelle 8 
ist exemplarisch eine solche Bewertungs-
matrix für eine Monte-Carlo-Simulation 
abgebildet.

21  Vgl. Romeike (2018), S. 10.

Ereignisse EW S auf MIN ML MAX

1 ~Bin (0,4)
I.1

(2019)
-0,1 0,3 0,8

2 ~Bin (0,5) III.1 (2020) -0,5 / -0,2

3 ~Pois(2) III.2 (2021) -0,04 / -0,02

4 ~Pois(3)
V

(2022)
-0,05 / 0,2

Tab. 8: Exemplarische SME-Schätzungen von Ereignissen (in Mrd. Euro)
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Abb. 6: Dichtefunktionen der Prognoseintervalle 52. Finanzplan in Mrd € mit 
Ereignisdeterminierter Dichtefunktion im Vergleich

Tab. 7: Wahrscheinlichkeit, dass der Wert im 52. Finanzplan in einem „finanzplanerischer 
Korridor“ liegt

Finanzplanintervall in 
Mrd. €

2019 2020 2021 2022

35,3 – 36,3 90% 18% 13% 3%
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In diesem Falle wird neben dem Ein-
flussausmaß S (der in Abhängig von der 
erwarteten Auswirkung mit einem negati-
ven Vorzeichen im Falle einer reduzieren-
den Wirkung auf den Finanzplan versehen 
wird) auch die Eintrittswahrscheinlichkeit 
EW des Ereignisses geschätzt. Dabei kann 
differenziert werden, ob es sich um ein 
einmaliges (binomial-verteiltes mit Ein-
trittswahrscheinlichkeit) oder um ein bis 
zur Erstellung des Finanzplans potentiell 
mehrmals auftretendes (poisson-verteiltes 
mit nicht-negativem Erwartungswert) 
Ereignis handelt. Die in diesem exempla-
rischen Beispiel aufgeführten Ereignisse 
haben in Abhängigkeit vom Kalenderjahr, 

in dem sie erwartet werden, eine entspre-
chende visuelle Wirkung (vgl. Abb. 6). 
Hierbei wird ersichtlich, wie die Ereig-
nisse einen Einfluss auf die statistischen 
Parameter eines simulierten Prognosein-
tervalls haben. In der Konsequenz können 
so detailliertere und ereignisabhängige 
Analysen in der Finanzbedarfsanalyse, die 
gemäß Rühle für den Geschäftsbereich 
des BMVg im Planungsprozess der Bun-
deswehr verankert ist, berücksichtigt und 
auch selbst zu steuernde Maßnahmen so-
wie deren Wirkung auf den prognostizier-
ten Finanzplan bewerten werden.22

Zusammenfassung

Die Monte-Carlo-Simulation als stochas-
tisches Instrument zur Planung und Ana-
lyse von betriebswirtschaftlichen Kontex-
ten findet sich seit jeher in vielseitigen Un-
tersuchungsfeldern. Die Möglichkeit der 
fakultativen Berücksichtigung empirischer 

Daten und das Stützen auf qualitative Ex-
pertenschätzungen erhöhen den Umfang 
potentieller Analysen und ermöglichen 
den Zugang zu den Verfahren der stochas-
tischen Modellbildung für unterschied-
lichste Bereiche. So kann die stochastische 
Modellierung und Schätzung auch für 
zukünftige Finanzpläne bei einem hinrei-
chenden Erkenntnisinteresse, welches im 
vorliegenden Beitrag am Beispiel der Ver-
teidigungsressorts angenommen wurde, 
Berücksichtigung finden. Dies gilt impli-
zit für die Geschäftsbereiche eines jeden 
Einzelplans, die in den Eckwerten des Re-
gierungsentwurfs des Bundeshaushaltes 
für ein Kalenderjahr und im Finanzplan 

geführt wird. Dies ist insbesondere dann 
interessant, als dass die komplexe Fest-
setzung der Werte im Finanzplan, bedingt 
durch beispielsweise potentielle politische 
Einflussvariablen, einer methodischen Al-
ternative zur klassischen und eben empi-
rische Daten bedingende Trendanalyse als 
Ansatz zur Prognose bedürfen. Zudem 
ermöglicht es die Wahl von Anzahl und 
Ausprägung der Verteilungsfunktion im 
Zuge der Modellierung einer relevanten 
Input-Variable, der zukünftigen Unsicher-
heit in spezifischen Bereichen Rechnung 
zu tragen. Aus diesen Gründen ist die sto-
chastische Simulation eine hinreichend in 
Betracht zu ziehende Methodik zur Prog-
nose im Kontext des zukünftigen Finanz-
planes gegenüber der klassischen empiri-
schen Trendanalyse.

22  Vgl. Rühle (2014), S. 41.

»Die stochastische Simulation ist eine 
hinreichend in Betracht zu ziehende 
Methodik zur Prognose im Kontext des 
zukünftigen Finanzplanes gegenüber der 
klassischen empirischen Trendanalyse.«
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Nach der Zunahme bürgerlichen Protests bei der Durchführung von Groß-
vorhaben, schuf der Gesetzgeber mit der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, 
§ 25 Abs. 3 VwVfG, ein neues Instrument zur bürgerlichen Partizipation. 
Das durch viele unbestimmte Rechtsbegriffe geprägte Regelungskonzept 
warf in der Fachwelt Fragen auf, welche in diesem Werk eingehend disku-
tiert und geklärt werden. Insbesondere der rechtsanwendenden Behörde 
sowie Vorhabenträger beratende Rechtsanwälte erhalten eine Hilfestellung 
zu der Anwendung der Norm, den sich aus ihr ergebenden Rechtsfolgen, 
den Folgen von behördlichen Anwendungsfehlern sowie in welchen Fällen 
die Rechtsfolge des § 25 Abs. 3 VwVfG entfällt. Vor dem Hintergrund der 
vom Gesetzgeber gewählten Rechtsfolge wird vertieft untersucht, ob die 
Normierung einer Pflicht gegenüber dem Vorhabenträger, eine frühe Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, verfassungsrechtlich zulässig wäre 
und wie eine solche Regelung ausgestaltet werden könnte.
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